
3antt emsprechnummer 28.

zstscheckkonto No. 331
Frankfurt a. M.

für den

Kreis Westerburg. Telegramm-Adresse:
Kreisblatt Westerburg.

Tu, __ __ _ _ gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur iS Mw -»ervreitung. - Insert,onspreis: Die fiter.
daß
auch

mch
Tun io. 57.

Amtlicher Teil.
"*-

3ehanntmachuna
r Mn 1nn,9 17 © «J er

>ta

len
Verß

:iftg Nr . Mc. 100/2 . 17. K. R. A.,

"H cffknd Beschlagnahme wiederholte Bestands-
,tM 4anfl und Enteignung von Destillations-
>A-raten aus Kupfer und Kupferlegierun-

,Messing, Rotguß und Bronze) und fm-
>»W Ablieferung von anderen Brennereige-

» aus Kupfer und Kupferlegierunaen
(Messing. Rotguß und Bronze).

N»« 1». Mot IM».
: Bekanntinachung wird hierdurch auf Ersuchenirmfertitma aitv ö».. * _Vz.

Von

sämtliche ganz oder teilweise aus Kupfer oder Kupferle-
glerungen bestehende Destillations-, Rektifizier- und
Extraktionsapparate (mit Ausnahme der in 5 3 genann¬
ten), insbesondere: s a
1. Blasenapparate bestehend aus : Blase, Helm, Konden¬

sator und Dephlegmator;
2. kontinuierliche Apparate, bestehend aus : Kolonne (bei

zweiteiligen Apparaten Maischekolonne und Lutterko¬
lonne) , Dephlegmator, Kondensator und Schlempere.
«,U*>Öe>r' “Qe8 ^mmd)  der daran befindlichen Teile

"Upfer und Kupferlegierungen.
tr t ^bkanntmachung werden auch diejenigen ein-

MHenApparÄe betroffen welche nach der Bekanntmachung
Nr . IVI. 17 . 1». K. R. A. (betreffend Bestandsmeldung und Ver-
"Eung von Kupfer in Fertigfabrikaten § 2 Ziffer 7) melde-
pfllchtrg waren und durch die BekanntmachungNr. M. 5395/9.

^ '̂ - (betreffend Beschlagnahme und Nachmeldung von
Kupfer in Jertlgfabrikaten, § 2 Ziffer 4) beschlagnahmt worden. §3-

». „ Ausnahmen.
Ausgenommen von den Bestilnmungen dieser Bekanntma¬

chung sind dteieingen Destillations -, Rektifizier- und Ektraktions-
apparate oder Teile derselben, bei welchen nur kleinere Teile aus
Kupfer ^oder Kupferlegterungen gefertigt sind, insbesondere

res! ÄlUWeheuLe Bekanntmachung wird hierdurch auf Ersuchen
d ft r KrlegsmlNistermms zur allgemeinen Kenntnis gebracht
rhle» "̂ Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Sträf¬
liche! "duhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
für chchrrften über Beschlagnahme und Enteignung nach 8 6*) , o e r • . - . — ... — .

Bekanntmachungenüber die Sicherstellung von Kriegsbedarf £ ?! «Ä * Kupferlegterungen gefertigt sind, insbesonder
24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. 6 . 357), vom 9 Oktober ? 1 °ber  Lutterkolonnen mit kupfernen oder messin-
(Rerchs-Gesetzbl. S . 645) , vom 25. November 1915 (Reichs- f? er ^ "Mssen , eiserne Dephlegmatoren
A. S . 778), vom 14, Septembe^ 191[ff (Reichs-Gesetzbl. S . | ^ »laL Schlempe-
und vom 4. April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 316), und

ouwtderhandlung gegen die Meldepflicht nach § 5**) der
Miachungen über Lorratserhebungen vom 2. Februar
(Retchs-Gesetzbl. S . 54). vom 3. Septembet 1915 ( Reichs--

. mi uni) üom 21- Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
bestraft wird Auch kann der Betrieb des Handelsge-

JMIE der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver-
r Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
. S . 603 ) untersagt werden,

j f § 1.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

^ ^ Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 15: Mai
»8̂ ^ 2.

Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
«on der Bekanntmachung werden betroffen:

t

eiHe® Jab" ober mit Geldstrafe bis zu zehn-
nde« »verwirkt'sind"bestraft̂ allgemeinen Strafgesetzen höhere
^ ^ ^ aû NdffElcbtuiig, bie  enteigneten Gegenstände herauszugcben oder

beä Snuei'bcl'8 JU Überbringer, oder zu übersenden,

î ^ fugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
>r verkauft, kauft oder ein anderes Beräußerungs-

Erwerbsgeschäft über ihn abschließt; "
tdn». s.̂ pfllchtung d,e beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
, beglich,u behandeln, zuwiderhandelt;
®'n rrlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwidcrhandelt.
pfli-,. die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Berord-

°der un» "l der gesetzten Frist erteilt, oder wissentlich un-
'der Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
"ie kns zu zehn!ausend Mark bestraft, auch können

Ausgenommen find ferner die zu dem Apparat gehörende
Sauermalschepumpe, der Spirituskühler, die Vorlage, die Meßuhr
»tu dte nach dein wammelbassin führende Branntweinrohrleitung.

$ Brka «ntmachm,g ketroffeue Betriebe irfm.
® te  Bestrmmungen dieser Bekanntmachunggelten

1. für alle Brennereien, und zwar
a) landwirtschaftliche Brennereien,
b) Obstbrennereien,

C j^ )eilliex:e*en' den Obstbrennereien gleichgestellt
cl) gewerbliche Brennereien, m

insbesondere für alle
Getreide-, Kartoffel-, Wein-, Obst-, Beeren- und Melasse-

orennerelen (auch wenn vorübergehend im Zwischen-
betne&e andere mehlige oder nichtmehlige Stoffe ver¬
arbeitet werden) ;

3. Likör- und Hefefabriken;
3. Betriebe der Spirituosenindustrie, insbesondere Essenzen- ,

Kognaks Obstwein-, Sprit -, Essig- und Trinkbranntwein-
i l^oriken Alkoholrekttfizter- und -reinigungsanstalten;
4. Fruchtsaft- und Limonadenfabriken

8 6.
Brschlagnahme.

0  AHe von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 2) werden hiermit beschlagnahmt.

8 6.
Wirkung der B- schlag« «hme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist mld rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig
stn , soweit ße nicht ausdrücklich auf Grund der folgenden An-nrnttlinnpr » nS «v _ . nr ' ^



Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Weiter¬
gebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bis zu dem bei der
Enteignung festzusetzenden Ablieferungstermin bleibt unberührt.8 7«
Meldepflicht . Enteignung nnd Ablieferung der befchlag-

nahmt »« Gegenstände.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

(§ 2) unterliegen einer Meldepflicht ; sie sind durch den Besitzer
zu melden . Die gemeldeten Gegenstände werden durch besondere
an den Besitzer gerichtete Anordnungen enteignet werden . Gemäß
den,Bestimmungen dieser Enteignungsanordnungen sind die Ap¬
parate aus den Betrieben zu entfernen und an die Sammelstellen
abzuliefern.

Hierbei werden unterschieden:
Betriebe der « ruppe A (aufrechtzuerhaltende Be¬

triebe ), das sind solche, welche dauernd arbeiten oder
als Kampagnebetriebe nach zeitweiliger Betriebsun¬
terbrechung bestimmt im Herbst 1917 wieder arbeiten

, müssen.
* Betriebe der Gruppe B (stillgelegte Betriebe ), das

sind solche, die nicht unter die Gruppe A fallen.
Die Betriebe der Gruppe A haben sich sogleich um die Er.

satzbeschaffung zu bemühen und alsbald nach Sicherstellung der¬
selben die Apparate zu einem Zeitpunkt abzuliefern , welcher von
Fall zu Fall der Metalluiobilmachungsstelle angegeben werden.

Lie Betriebe der Gruppe B haben die Apparate ohne Rück¬
sicht auf die Ersatzbeschaffung zu der in der Enteignungsanord¬
nung angegebenen Zeit abzuliefern.

Die Betriebe der Gruppe B haben sich bis zu eurem von
der Metall -Mobilmachungsstelle noch aufzugebenden Termin um
Ersatzbeschaffung nicht zu bemühen . .

Die enteigneten Gegenstände , die nicht mnerhalb der ange¬
gebenen Zeit .abgeliefert sind, werden auf Kosten der Abliefe¬
rungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit ver Durchführung Vieser Bekunntmuchung
werven vieselben Kommrrnalverbänve beauftragt , denen
bereits die Durchführung der Bekanntmachung 91*. M.
1/10. 16. St.  St A. vo« 1. Oktober 1916, betreffend
vierkrugdeckel aus Zinn übertragen worden ist. Diese
erlaffen auch die Ansfüyrungsbestimmungeu hlnstchtltch
der Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung der be¬
schlagnahmten Destillattonsapparate usw.8 8.

Urbeennhmeprei «.
Der von den beauftragten Behörden zu zahlende ueber-

nahmepreis für die durch § 2 der Bekanntmachung betroffenen
Destillations -. Rektifizier- und Extraktionsapparate wird folgen¬
dermaßen festgesetzt: .

1. Apparate bis zu einem Gesamtgewicht von 200 KZ (Kupfer
und Kupferlegierung)

für das Kilogramm Kupfer . Vcr.
für das Kilogramm Legierung (Messing, Rot-

guß, Bronze ) . 2,25 Mk.
2. Apparate mit einem Gesamtgewicht von über 200 kg (Kup-

' " ÄtÄ . . . . . . . 3,S0 « .
für das Kilogramm Legierung (Messing, Rot-

guß, Bronze ) . . . .2,25 Mk.
Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder

Bestandteile aus anderem Material als Kupfer oder Kupferle-
gierung werden nicht vergütet ; sie sind vor der Ablieferung zu
entfernen . p , . ,

Die Apparate sind vor der Ablieferung so zu zerlegen, daß
Kupfer und Kupferlegierung , jedes gesondert für sich gewogen
werden kann. , . .. . . .

Der Uebernahmepreis enthält den Gegenwert für dre abge-
lieferten Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung ver
bundenen Leistungen, wiê Entfermuulluullll . . „ itfernung der Destillationsapparate aus
dem Betrieb , Ablieferung derselben bei der Sammelstelle usw.

Ablieferer, die mit dem vorbezeichnetenUebernahmepreis sticht
einverstanden find, muffen dies sogleich bei der Ablieferung erklären.
In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über den Uebernahme¬
preis nicht- erzielt ist, ivird dieser gemäß §§ 2 und 3 der Be¬
kanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24
Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) nebst Nachtragsbekanntmach-
unqen auf Antrag der Betroffenen durch das Reichsschiedsgencht
für Kriegswirtschaft in Berlin W 10, Viktoriastraße 34 , endgültig

festgesetzt. g
Z«rnckstrU«ng von der Ablieferung.

Betriebe der Gruppe A (§ 7) können die vorläufige Zuruck¬
stellung von der Ablieferung der beschlagnahmten und enteigneten
Apparate beantragen , wenn dringende Gründe hierfür vorliegen.
Die Zurückstellung solcher Apparate von der Ablieferung wird , so-
fem der Antrag ausreichend begründet und die Dringlichkeit hin¬
reichend erwiesen ist, gegen jederzeitigen Widerruf bis zur Behebung
der der Abliefemng entgegenstehendeii Hindernisse, insbesondere bis
zur Bereitstellung eines eisernen Erscrtzapparates, von der Metall-
Mobilmachungsstelle verfügt werden. , . .

Die Anträge sind bei dem zuständigen Kommunalverband
einzureichen. der sie an die Metall -Mobilmachungsstelle weitergibt.
Die Entscheidung trifft die Metall -Ndobilmachungsstelle.

8 10.
2.

3.

Freiwillige Ablieferung von andere « Brennerei,
gerate « «sw.

Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme fol»
von der Bekanntmachung nicht betroffener Brennereigeräte und lj
richtungsgegenstände aus Kupfer , Messing, Rotguß und Bky -
verpflichtet, die von den im § 4 genannten Betrieben usw. § ur Mettu'
liefert werden , soweit es sich nicht um Altmaterial handelte die B

Kühlvorrichtungen , insbesondere Kühlschlangen istj orrate, di
und Gärbottichkühler) : Berieselungskühler, Kühltaschen, Kühlzq »ipsänger
Kühlschiffe, in einem eisernen Mantel befindliche Schlangen-, Zar,
und Röhrenkühler u. dgl.

Gefälle und Auskleidungen derselben, insbesondere Ke! ' our 01
Hefensatzgefäße, Mutterhefengefäße , Hefenschöpfer und Hefenlö kginn des
Kannen , Filtnerzylinder und Filtriervorrichtungen , Siebe, Zylin! r beim oi
Trichter, Meßgefäße, Druckfässer, Druckgefäße u. dgl. tichtag) tc

Ärennereiarmatnren , insbesondere Rohrleitungen , Hz eldung ist
Verschraubungen u . dgl. ^ bis zun

Für jedes Kilogramm der hiernach freiwillig abgeliese. Ist 1U-
Gegenstände aus Kupfer und Kupferlegierungen werden vergüt,

3 .50 Mk. für 1 kg Kupfer, m
2,25 Mk. für 1 kg Legierung (Messing, Rotguß , Bro, Die

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder Gescheine
standteile aus anderem Material als Kupfer oder Kupferlegi« hstoff Ab!
werden nicht vergütet ; sie sind vor der Ablieferung zu entfer rltti bW
Von anderen als von den im 8 4 genannten Bettieben , in Die ä
sondere von Althandlungen , duffen die genannten Gegenständ«»"denbestc
den aiigegebenen Uebernahmepreisen nicht angenommen wer!^ rAdre,
Andere Gegenstände aus Kupfer oder Kupferlegiernngen als «eilunger
vorgenannten sowie aus anderem Material bestehende mit Kff ht verwai
oder Kupferlegiemiigen überzogene Gegenstände werden mcht Von ^

genommen. § n  fc ^ be,
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die vorstehende Bekanntmach £
betreffen, sind an die beauftragte Behörde zu richten Mit der Jeder
Zeichnung „Betrifft Destillationsapparate " zu veffehen und diii dem ;ed
andere Angelegenheiten nicht behandeln. »->ung er

Franbfnrt a . Main , 15. Mai 1917. F ! e*n ö
Ktellvertr . Generalkommando de« 18. Armeekei S-rbuch ni
v  - - - - - - - —4  auäragten

Bekanntmachung, ft*
Nr . G . 1600/3 . 17. K. R . A.

betreffend Bestandeserhebung von WeiW-»,»
Weidenstöcken, Weidenschienenu. WeidenEKL

Vom 15. Mai 1917. 1«
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des s

niglichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Ken^
gebracht mit dem Bemerken, daß , soweit nicht nach den a. j . , ™ -
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zum . .
Handlung gemäß § 5 der Bekanntmachungen über Vorrats , ^
punqen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21. p  '
toter 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 54, 549, 684)*) bestraft » ^
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bem
machuna zur Fernhaltunq unzuverlässiger Personen vom Hst ^
vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603), unter

mcben- §i. . treffend
Uo« der Sekanntmachnng betroffene Gegenständ«

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen : alle M «yuü;
auf dem Stock und geschnitten, Weidenstöcke, Weidenschienen
Weidenrinden . Die nc

8 2. letzes über
Meldepflicht «nd Meldestelle. düng mit

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Grgens« 813), in
(8 1) unterliegen einer dreimonatlichen Meldepflicht . " 31. I,

Die Meldungen sind an die Holz-Meldestelle der M Militärbel
Rohstoff Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsnumstenl i>4. Aug,
in Berlin SW 11, Königgrätzer Str . 100 A, mit der AM Dezember
WeHenbestandsaufnahme "'zn erstatten . .J aS5eEanntr

Nicht meldepflichtig sind Vorräte im Gewicht von 3 Zen" Januar 1
jeder Art und darunter . !W ._ l9i!

§ b. ’) q
Meldepflichtige Personen . Nb Mark,

Zur Meldung verpflichtet sind : die
1 alle Personen , welche Gegenstände der im 8 eine.. ane Perivnrn , ivsiujt •••• ? alf hi

zeichneten Art im Gewahrsam haben oder ans r '̂ wer eine!

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser̂ {
nung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt, oder wissen̂ genständ-Anaaben macht, wud nnt Gefängnis bis p . » _ 1anbi

Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.



rri
ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen;

2.  gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche
_ Gegenstände erzeugt oder verarbeitetchwerden;

urüö*2 3* ' Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften und
, ^ Verbände.
w. hjr Meldung verpflichtet sind auch die vorgenannten Personen
t > die Weiden auf dem Stohk haben.
: *(&) prräte, die sich am Stichtage unterwegs befinden , sind vom

ÜW oipsänger zu melden . ^
Stichtag « nd Meldefrist.

:e fiei Für die Meldepflicht iftj &ei der ersten Meldung der beim
efenlbi t0>n11 ^ ^Rai 1917 (Stichtag ), bei späteren Meldungen
Zylin! r beim Beginn des ersten Tages eines jeden Melde Monats

tichtag) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend . Die erste
a, Kj eldung ist bis zum 25 . Mai 1917 , die folgenden Meldungen

ii>bis zum 10. August 1917 , 10 . November 1917 , 10 . Februar
zeltest>8, 10 . Mai 1918 ufw . zu erstatten.
ergüt-i _ § 5* -

Meldescheine.
Bro, Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlichen
oder ädescheinen zu erfolgen , die bei der Holz -Meldestelle der Kriegs-

legieqbstoff Abteilung des Königlich Preußischen Kciegsminsteriums
:Iin SW 11 , Königgrätzer Str . 100 A, anzufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit der Aufschrift
udenbestandsaufnahme " * mit deutlicher Unterschrift und ge-

>er Adresse zu versehen . Der Meldeschein darf zu anderen
als itteilungen als zu der Beantwortung der gestellten Fragen

it Kq ht verwandt werden.
nicht Von den erstatteten Meldungen ist eine zrveite Ausfertigung

lschrift, Durchschrift , Kopie ) von dem Meldenden anzufertigen
d aufzubewahren.

8 6.
tmach Lagevlnrch und Auskunftserteilnng.
l der Jeder Meldepflichtige (§ 3) hol ein Lagerbuch zu führen,
ad diii dem jede Aenderung in den Vorralsmenqen und ihre Ver¬

dung ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige
eils ein derartiges Lagerbuch führt , braucht ein besonderes

ek « S-rbuch nicht eingerichtet zu werden.
—1 luitragten Beamten der Miltcir - oder Polizeibehörden ist die

iisung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Raume .zu
citen, in denen meldepflichtige Gegenstände zu vermuten sind.

« S 7*** -
Anfragen « nd Anträge.

mfragen und Anträge , die diese Bekantmachung betreffen , sind
K Holz -MeldesteUe der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des König¬

en Preußischen Kriegsministcriums in Berlin SW 11, König-
!chr Straße 100 A , zu richten und am Kopf des Schreibens
der Aufschrift „Betrifft Weidenbestandsackfnahme " zu versehen.

~ 8 8 .
>n am., , Inkrafttreten.

^ Bekanntmachung tritt mit dem 15 . Mai 1917 in Kraft.
mtÄ Fvankfnrt a . M . . den 15 . Mai 1917.
2j KteUn . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

aft n
Beka>
i Hw
unt«

Nr . 0 . 406j4 . 27 . K. R . Ä .,

ändernd Beschlagnahme, Meldepflicht und
- m Höchstpreise von Dteinkohlenteerpech.
-uen Uom IS . Mai 1917

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
ches über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 in Ver-

ft, o,nS mit dem Gesetzvom 11 . Dezember 1915 (Reichs -Gesetzbl.
genp »13), in Bayern auf Grund der Allerhöchsten Verordnung

«vi i» r- ^ uli 1914 Uebergang der vollziehenden Gewalt auf
^ltltärbehörden betreffend , des Gesetzes , betreffend Höchstpreise,

i ter, , 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 339 ) in der Fassung vom
Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) in Verbindung mit

, ^ ^Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom
l)ea öanuar 1915 , 23 . September 1915 und 23 . März 1916 (Reichs-

!Avl̂ l915 , S . 25 , 603 und 1916 S . 183 )*), ferner der Be-

,»>*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn
1 p ® Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
. ,/ wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,

9 ' einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert , durch den

NS $ Sag e überschritten werden , oder sich zu einem solchen Ver-

3' einen  Gegenstand , der von einer Aufforderung (§ 2 , 3 des Ges.
s« °° { ^treffend Höchstpreise ) betroffen ist , beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
ctl « n r Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge-
spZ k »^ .standen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , nicht nachkommt,

Lag--«
nftf i‘ L^ lührungsbeftimmungen zuwiderhandelh
eßten! vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 ist die
t hzA ? mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen , um den
ai» \  W 4lrillprciä  überschritten worden ist oder in den Fällen der Nummer 2
esch"" tz s, werden sollte ; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark,

«ft hji rhn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann die Geld-
®üf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

des
Ken
;n ei

Meliannlmachung

kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24
Juni 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 35 ?) in Verbindung mit den
Ergänzungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und vom 25.
November 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 645 und 778 ) und vom 14.
Lept 1916 (R .- Gesetzbl . S . 1019 ) mit dem Bemerken zur allgem.
Kenntnis gebracht , daß Zuwiderhandlungen nach den in der
Anmerkung abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , soweit
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an¬
gedroht sind **) . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Jernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S.
603 ) untersagt werden.

8 1.
Uo « der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

« v11 ™et ei  Bekanntmachung wird betroffen aller vorhandene,
anfallende und noch weiter eingeführte Steinkohlenteerpech.

Beschlagnahme.
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände wer¬

den hiermit beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme ^ hat d?/ ^ rkunĝ daß die Vornahme
von Beräiiderungen an den von ihr berührten Gegenständen oer-
bolen ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind,
insoweit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen erlaubt

-ven recht ^ eschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich , die im Pege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen ..

8 4.
Veräntzeenngs und Liefernngscrlaubnis.

Troß der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefe¬
rung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt

a) an Werke , die Kohlen , Koks und Erze brikettieren,
b ) an das Rhein -Westfälische Kohlensyndikat zur Weiter¬

verteilung für Brikettierungszwecke.
c) an Geschoßfabriken zur Herstellung von Geschossen,
cl) an die Kriegsmetall Aktiengeschellschaft , Berlin W 9,

Potsdamer Straße 10 |11,
d) an Hersteller von Elektroden , zur Herstellung von

solchen
k) an Hersteller von Klebe-, Tränkungs - und Streichmasse

für die Dachpappenindustrie , jedoch nur mit Genehig-
ung der Kriegsausgleichstelle für Dachpappenteer G.
m . b . H ., Berlin W 35 , Potsdamer Straße 118a,

8 ) aii Inhaber von Freigabescheinen , die von der Kriegs-
Rohstoff Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums erteilt werden und l»el der Keiegs-

f chemikatien AktiengeseUschaft. Kerlin W 9,
Kottzener Straße 1—3 , vom Verbraucher ange¬
fordert werde » könne « .

. 0 ,Veräußerung  und Lieferung darf nur erfolgen , wenn
^ ^ ^ ferung der beschlagnahmten Gegenstände die festgesetzten
^üchftprerse ( § 9) nicht überschritten werden , auch wenn vor dem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung höhere Preise vereinbart
waren.

§ 5.
Uerarkettungserlanbnis

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung oder Ver¬
wendung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt

a ) zur Brikettierung von Kohlen , Koks und Erzen,
b) zur Herstellung von Elektroden,
c) in Geschoßfabriken zur Herstellung von Geschossen,
d ) in dem vom Reichs -Marine -Amt angeordneten und

den in Frage kommenden Pecherzeugern bekannten
Umfange,

e) zur Herstellung von Klebe -, Tränkungs - und Streich¬
masse für die Dachpappenindustrie , jedoch nur mit
Genehmigung der Kriegsausgleichstelle für Dachpappen¬
teer G . m . b. H . Berlin W 35 , Potsdamer Straße U8a,

In den Fallen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe angeord»
net werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt-
zuinachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

*> Mil Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
tausend JJcarr wird , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind , bestraft:

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft , beschä - ^
drgt oder zerstört , verwendet , kaust oder verkauft oder ein anderes Ver-
außerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt.

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt,

4 wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
wer vorsätzlich hie Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung ver»

pstichtet rlt, ni » t in der gesetzten Frist erteilt oder wiffcntlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis , a zehntausend Mark bestraft , auch können Vorräte , die
verschwiegen sind , im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbüchcr ein¬
zurichten oder zu führen unterläßt.

Wer sahrläffig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung ver»
pfilchtet ist , nicht in der gesetzte» Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben uiachtj wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
>m Unvirmögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebeuso
wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurich ten
-der zu führen unterläßt.



f) für sonstige Zwecke , sofern ein Freigabeschein (8 4 g)
erteilt worden ist.

§ 6.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände ( §
1) unterliegen , sofern sie sich länger als 2 Monate im Besitz ein
und desselben Meldepflichtigen (8 7) befinden , einer Meldepflicht
an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung sind verpflichtet:

a) alle Personen , welche Gegenstände der im § 1 be¬
zeichnten Art im Gewahrsam haben , oder aus Anlaß
ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen;

b) gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

r )ZKommunen , öffentlich - rechtliche Körperschaften und
Berbände.

8 8.
Meldefrist « nd Meldestelle.

Die Meldungen sind innerhalb einer Woche , nachdem die
Vorräte meldepflichtig geworden sind , an die Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft , Berlin W 9, Köthener Straße 1— 4, einzusenden.

8 9.
Höchstpreise «nd Zahlungsbedingungen.

Für die in § 1 bezeichneten Gegenstände dürfen höhere
Preise als 7 Mk . für 100 kg frei Waggon Verladestation , in
Schollen lose verladen , einschließlich Umsatzstempel , nicht gefordert
oder bezahlt werden . Für Blockpech ist ein Aufschlag von 10 Pfg.
für 199 kg gestattet.

Bei Verkäufen in Fässern und sonstigen Behältern kann
außer dem Preise von 7 Mk . für 1O0 kg der für die Fässer und
Behälter nachgewiesene Selbstkostenpreis , sowie eine Füllgebühr
von 50 Pf . für 100 kg gefordert und bezahlt werden.

Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Barzahlung
binnen 30 Tagen nach Eingang der Rechnung ; bei späterer Zah¬
lung dürfen 2 vom Hundert über Reichsbankdiskont an Zinsen
berechnet werden.

8 10.
Ansnahmr « von der Köchstpreisbrstimmung.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von de«
Bestimmungen de» 8 9 lind ;« richten an die Kriegsche¬
mikalie « Aktiengesellschaft , Berlin W 9 , Köthener
Straße 14 , zur Weiterleitung an die Kriegs-Rohstoff-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums.

Die Entscheidung über die gestellten Anträge ist dem zu¬
ständigen Militärbefehlshaber Vorbehalten . a

8 11.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am 15. Mai 1917 in Kraft.
Frankfurt a. M ., den 15. Mai 1917.

Stellvertretendes Generalkommando . 18. Armeekorps.

Betrifft : Belohnung ans Anlaß der Miederergreifung
geflüchteter Kriegsgefangener.

Den nachgenannten Kreisangehörigen ist aus Anlaß der
Festnahme von .entwichenen Kriegsgefangenen wegeck der dabei
von ihnen bewiesenen Umsicht und Energie und der durch die

' Wiederergreifung dem Vaterland geleisteten Dienste eine
Grlddrlohnung

vom stellv . Generalkommando zuerkannt worden : Karl Bauer
Arbeiter b . Heinr . Bauer (Invalide ) in Rennerod.

Fraukfnrt a . M .. den 27. April 1917.
Strllvrrtr . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

An dir Herren Bürgermeister in
Arnshöfen , Bilkheim , Elsoff , Emmerichenhain , Ewighausen , Ge-
münden , Girkenroth , Girod , Goldhausen , Guckheim , Härtlingen,
Halbs , Hellenhahn -Schb . Hergenroth , Herschbach , Irmtraut , Köl¬
bingen , Kuhnhöfen , Meudt , Molsberg , Niedererbach , Nister-
Möhrendorf , Oberahr , Oberhausen , Oberroßbach , Oberrod , Ober-
sain , Rennerod , Ruppach , Salz , Seck , Steinefrenz , Westernohe,
Zehnhausen , b. R . Zehnhausen b. W.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 20 . 4 . d . Js . Kreisbl.
4ß . betr . Kriegsehrung und Kriegergräberfürsorge wird binnen
»4 Stunden nunmehr erwartet.

Westerburg , den 14. Mai 1917. Dev Landrat.

Bekanntmachung
zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zur Verord
über den Verkehr mit Seife , Seifenpulver und anderen fetz
gen Waschmittelrbvom 21 . Juli 1916 (Reichs -Gesebtzl . S.

Vom 5 . Mai 1917.

Auf Grund des 8 1 der Bekanntmachung über den !.
kehr mit Seife , Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschnch
vom 18 . April 1916 ( Reichs -Gesetzbl . S . 307 ) wird folge,
bestimmt : ' . M

Artikel l
Die Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über.

Verkehr mit Seife , Seifenpulver und anderen fetthaltigen W«i
Mitteln vom 21 . Juli 1916 ( Reichs - Gesetzbl . S . 766 ) wy
wie folgt ergänzt:

An di
In der
m wert»
tunben n
M bleib
Pferde,

Im 8 8 Abs . 1 wird folgende Nummer IV eingefügt:
IV . für Arbeiter , bei denen infolge der Einwir

von Schmierölersatz Erkrankungen der Haut eintretenT «ißeförti
bis zu zwei Zusatzseifenkarten füMhen Bezug von K.H Aulen,
Seife , sofern nicht die Arbeiter Betrieben angehören , dl
der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele
Fette nach näherer Weisung des Reichskanzlers Wasch
besonders zuteilt,

2 . Hinter 8 6 wird folgender § 6a eingefügt:
§ 6a

. Bei Abgabe an den Verbrauchs dürfen die Preise
1. bei Kernseife und sonstiger Seife in schnittfester Form,,

Ausnahme von Feinseife , mit einem Gehalt an Fettsäuren >Beutepfe
a) 58 und mehr vom Hundert 8,oo Mark für 1 Kilogramm Die als
b) 50 bis 57 „ 7,20 „ „ 1
c) 40 „ 49 . 6,oo „ „ 1
d ) 30 „ 39 „ „ 4,70 „ „ 1
e) 20 „ 29 „ „ 3,,5 „ „ 1
f) unter 20 i,so „ „ 1
2. bei Feinseife , mit Ausnahme von K. A .-Seife , einschließli

Packung 12 Mark für 1 Kilogramm,
3 . bei Schmierseife mit einem Gehalt an Fettsäure von
a) 38 und mehr vom Hundert 5 ,20  Mark für 1 Kilogrami

letzten 1-
Pferde,
Pferde,
oder we:
dürfen.
Pferde,
gesunder
bezeichne

Fehl««
Westerl
'Als hoch

lächsten4 I

b) 30 bis 37
e) 20 . 29
d) 10 „ IS
e) unter 10

glicht übersteigen

4,65
3,25
1,60
0,65

Auf Go
Fischere
-Amtsbl

ein, M
Wiesbat
West »,

Geringere Mengen sind entsprechend ^
Mindergewichte geringer zu berechnen . u?

Die vorstehend festgesetzten Preise sind Höchstpreise im SiM^ ^ n f
des Gesetzes , betreffend Höchstpreise vom 4 . August 1914 in ! schaffen,
Fassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516), Wen L>ct
Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21 . Januar 1! a!p ?n
(Reichs -Gesetzbl . S . 25 ) , vom 23 . März 1916 (Reichs -Gesetz
S . 183 ) und vom 22 ; März 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 253,

Artikel H
Die Bestimmungen treten mit dem 10 . Mai 1917 in K>
Berlin , den 5. Mai 1917.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler ». Dr. Helfferich

A« die Herre « Bürgermeister des Kreises.
Betr . Beschlagnahme von Blitzschutzanlagen und von zur ^ ' "2^

dachung verwendeten Kupfermengen , einschließlich kupsi
ner Dachrinnen Abfallrohre , Fenster - und Gesimsabdeckungl w
sowie einschließlich der an Blitzschutzanlagen befindlich WB. Ex
Platinteile.

Durch Bekanntmachung des stellvertretenden Gener ^
kommandos in Frankfurt a . M . v . 9 . 3 . 1917 abgedruckt in ! ^
Beilage zu Nr . 30 des Kreisblattes ist die Enteignung von D« st
und Blitzableiterkupfer , sowie der an Blitzschutzanlagen befindlich ™
Platinteile , ausgesprochen worden . Um nunmehr den in Betr»
kommenden Besitzern die Enteignungsanordnungen zustellen a 10uu
köünen , ist eine Bestandeserhebung der nach 8 2 der Beka« st. gelang
machung von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände > r
forderlich geworden . ! A ° 4>n

Nach den im September 1915 stattgefundenen Erhebung ™
sollen sich keine Kupferbedachungen pp . im Kreise befinden , so&
für die jetzigen Erhebungen wohl allgemein nur die Blitzsch
anlagen in Betracht kommen . Ter A

Ebenso
Die Kr!

ihnen di>
lenen vor

Kerlin

A» die Herren Bürgermeister de« Kreises.
Betr . : Die unbefugte « « dermeite Bearlanbung be¬

urlaubter Soldaten.
Wie zu meiner Kenntnis gekommen ist, haben einzelne Bür¬

germeister den in der Heimat befindlichen beurlaubten Soldaten
Urlaubspässe zum Aufenthalte in den benachbarten Provinzen
auf einige Tage ausgestellt . Hierzu sind Sie nicht befugt . Ich
ersuche daher , diesen Leuten in Zukunft aufzugeben sich mit der¬
artigen Anträgen an das Kgl . Bezirks -Kommando Limburg zu
wenden.

Westerburg , den 7. Mai 1917. Der Ka«drat.

20 . d
Das Ergebnis Ihrer Erhebungen haben Sie mir bis MW mit n
. Mts . bestimmt mitzuteilen und dies in ein Formular »" l„bie Frai

nachstehendem Muster aufzunehmen.

SS

«

Des Besitzers

Name

' 2

Vornahme

Stand
Wohn¬

ort

-u-k und I
- - - ckichen :>i

Beschlagnahm ^ *kn dabe~ ' 1 r
Gegenstand (z- ’

„Blitzableiter'
.Abfallrohr'

Angriff
wurden
15 seir

Ten!ng

Äm E
Ich erwarte sorgfältige Erhebung und genaue Einhs ^ »u» ^

des gesetzten Termins . Wzner
Westerburg . den 10 . Mai 1917 . L Am

Der Uvrsttzende des Kreisausschul ^ ' ss^ tte Kän
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